
Stadt Barby  
Der Bürgermeister      
Stadt Barby   Marktplatz 14   39249 Barby 

 

Antrag gewerbsmäßige Hundehaltung 
 

 

Persönliche Angaben des/ der Hundehalters/in                                   Zutreffendes bitte ankreuzen   oder ausfüllen 

Name, Vorname des/ der Hundehalters/in                                                                     

      
E-Mail 

 

Telefon-Nr. 

 
Anschrift des/ der Hundehalters/in (OT, Straße, Nr.) 

 
 

 

Angaben zu den Zuchthunden 

Hunderasse 

 

Anzahl der Zuchthunde 

 
  

 

Nachfolgende Voraussetzungen werden erfüllt: 

☐ Ich habe eine Erlaubnis gem. § 11 Tierschutzgesetz zum gewerbsmäßigen Züchten, Halten und Handeln von 
Hunden angemeldet. (Bitte als Nachweis vorlegen.) 
 Erlaubnis vom: 

  

☐ Ich führe meine Hundezucht selbständig aus, d.h. auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung. 

☐ Ich führe meine Hundezucht nachhaltig aus, d.h. die Tätigkeit ist auf Wiederholung angelegt.   
 Seit wann wird die gewerbsmäßige Zucht ausgeführt? 

  
 Wie oft werden Welpen veräußert?  

  
  

☐ Durch meine Hundezucht nehme ich am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil. 
 Wie wird die Hundezucht beworben (z. B. Internet/Zeitungsannoncen)?  
 (Bitte geeignete Nachweise vorlegen.) 

  

☐ Meine Hundezucht wird mit der Absicht ausgeführt, einen Gewinn zu erzielen. 
 Gibt es für die Hundezucht beim Finanzamt eine eigene Steuernummer und werden die Einnahmen aus 
 der Zucht als „Einkünfte aus Gewerbebetrieb“ geführt?  
 (Bitte geeignete Nachweise vorlegen.) 

  

 

Werden noch weitere Hunde gehalten, die nicht zum gewerbsmäßigen Züchten, Halten und 
Handeln vorgesehen sind? 

☐ Nein 

☐ Ja,  Anzahl:    Rasse/n: 

   
  

 

Ich bestätige, dass alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
 

Ich versichere, dass in den letzten fünf Jahren keine Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen mich 
eingeleitet oder rechtskräftig abgeschlossen wurden, welche im direkten Zusammenhang mit der 
Tierhaltung oder Tierführung stehen. Bei eintretenden Änderungen, die Auswirkung auf die Erhebung einer 
Hundesteuer haben, bin ich verpflichtet, diese binnen 14 Tagen der Stadt Barby mitzuteilen. 

 

Datum Unterschrift 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

OT Barby (Elbe) OT Pömmelte 
OT Breitenhagen OT Sachsendorf 

OT Glinde  OT Tornitz 
OT Gnadau OT Wespen 
OT Groß Rosenburg OT Zuchau 
OT Lödderitz 

 


